
Es wird bescheinigt, dass die Darstellung des gegenwärtigen
Zustandes richtig ist und die Festsetzungen geometrisch
eindeutig sind. Die Planunterlage entspricht den Anforderungen
der Planzeichenverordnung (gem. § 1 PlanZV).

Baesweiler, den ....... . ....... .2014

gez. Frenken
...............................................................
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 115
"Seniorenwohnanlage Thornstraße" erfolgt durch

Dipl.-Ing. Adam Jülicher
Theberath 20
52525 Heinsberg

Heinsberg, den ....... . ....... .2014

gez. Jülicher
.....................................................
Der Planer

Der Rat der Stadt Übach-Palenberg hat in der Sitzung am
....... . ....... . 2014 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 115 "Seniorenwohnanlage Thorn-
straße" beschlossen.

Übach-Palenberg, den ....... . ....... .2014

gez. Jungnitsch
...............................................................
Der Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit der Begründung
nach ortsüblicher Bekanntmachung vom ....... . ....... .2014 bis
....... . ....... .2014 öffentlich ausgelegen. Die zusändigen Behörden
und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (2)
BauGB beteiligt.

Übach-Palenberg, den ....... . ....... .2014

gez. Jungnitsch
...............................................................
Der Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 115
"Seniorenwohnanlage Thornstraße" wurde am
....... . ....... .2014 durch den Rat der Stadt gemäß
§ 10 BauGB als Satzung beschlossen

Übach-Palenberg, den ....... . ....... .2014

gez. Jungnitsch
.....................................................
Der Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 BauGB durch
ortsübliche Bekanntmachung vom ....... . ....... .2014
als Satzung rechtsverbindlich geworden.

Übach-Palenberg, den ....... . ....... .2014

gez. Jungnitsch
...............................................................
Der Bürgermeister

Stadt Übach-Palenberg
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

LEGENDE

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des BauGB)Art der baulichen Nutzung

0,4 I

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 des BauGB)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 des BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 7 des BauGB)

Bestandsangaben und Kartensignaturen

Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 BGBL.I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1
des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548) in der z.Zt. gültigen Fassung Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne
und die Darstellung des Planinhaltes Planzeichenverordnung - (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBL. I 1991 S.58) § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(SGV NW 2023) in der z.Zt. gültigen Fassung Bekanntmachungsverordnung  NW - BekanntmVO NW vom 26.08.1999
(GV NW S.516). Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-verordnung-BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI.I S.132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI.I S.1548),
in der z.Zt. geltenden Fassung § 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauONW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.03.1995 (GV NW S. 218), berichtigt 14.10.1998 (GV NW S. 687)

1. Art der baulichen Nutzung
Im Plangebiet wird gemäß § 4 BauNVO Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 der BauNVO sind nicht zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag im Plan durch die Zahl der Vollgeschosse, die Grundflächenzahl (GRZ) und die
maximale Trauf- und Firsthöhe als Höchstmaß bestimmt.

3. Höhenlage der baulichen Anlagen
Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens der Wohngebäude darf höchstens 0,30 m über der mittleren grundstücksseitigen Straßengrenze liegen.
In den Bereichen in denen eingeschossige Wohngebäude festgesetzt sind, wird die Traufhöhe auf maximal 3,50 m und die Firsthöhe auf maximal
7,00 m festgesetzt. Traufhöhe ist der Schnittpunkt der äußeren Außenwandkante mit der Oberkante der Dacheindeckung. Firsthöhe ist der oberste
Punkt der Dacheindeckung. Bezugspunkt für die Trauf- und Firsthöhen ist die Höhenlage des fertigen Erdgeschossfußbodens.

4. Abgrenzung zu öffentlichen Verkehrsflächen
Soweit es sich um bauliche Anlagen handelt, darf die Einfriedigung 0,80 m Höhe nicht überschreiten. Mauern müssen aus dem gleichen Material
und der gleichen Farbe wie das Hauptgebäude hergestellt werden. Hecken sind nur zulässig wenn sie aus heimischen Gehölzen bestehen. Ihre
Höhe darf 1,20 m nicht überschreiten. Als Bezugspunkt für diese Höhenangaben ist die Höhenlage der mittleren grundstücksseitigen
Straßengrenze anzunehmen.

5. Garagen
Garagen sind innerhalb der überbaubaren Bereiche und entlang der seitlichen Grundstücksgrenzen zulässig.
Die Garageneinfahrtsseite muss mit einem Abstand von mindestens 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie angeordnet werden.
Garagen, die seitlich an öffentliche Verkehrsflächen grenzen, müssen von diesen einen Abstand von mindestens 1,00 m einhalten.
Diese Abstandsfläche ist dauerhaft mit heimischen Gehölzen zu bepflanzen.

6.  Nebenanlagen
Nebenanlagen sind zwischen Straßengrenze und vorderer Baugrenze nicht zulässig.

7.  Dachaufbauten und Dacheinschnitte
Dachaufbauten und Dacheinschnitte (Dachgauben, Zwerchhäuser, Dachloggien etc.) sind in den Bereichen, in denen eingeschossige
Wohngebäude festgesetzt sind, nur auf der straßenseitigen Dachfläche zulässig.

gemäß § 9 Abs. 1 und 2 BauGB

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB ist vom
....... . ....... .2014 bis ....... . ....... .2014 durchgeführt worden. Am 
....... . ....... .2014 fand dazu eine Einwohnerversammlung statt. Die
zuständigen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
wurden vom ....... . ....... .2014 bis ....... . ....... .2014 gemäß § 4 (1)
BauGB beteiligt.

Übach-Palenberg, den ....... . ....... .2014

gez. Jungnitsch
...............................................................
Der Bürgermeister

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ) Zahl der maximalen Vollgeschosse

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Baugrenze

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Hauptgebäude

Nebengebäude

Firsthöhe maximal

Zweckbestimmung: Fußweg

Straßenverkehrsfläche

Zweckbestimmung: verkehrsberuhigter Bereich

Traufhöhe maximal

WA I
0,4

WA I
0,45

WA I
0,45

WA II
0,6

WA I
0,45


